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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin (im Fol-

genden "Gesellschaft") - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-

gebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §§ 340k,

317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu

dienen.
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Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.

Die sonstigen Informationen umfassen:

- die übrigen Teile des Geschäftsberichts - ohne weitere Querverweise auf externe Informationen -, mit

Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Davon werden uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks zur Verfügung gestellt:

- die übrigen Teile des Geschäftsberichts - ohne weitere Querverweise auf externe Informationen -, mit

Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen

Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form

von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu le-

sen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung er-

langten Kenntnissen aufweisen oder 

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für 

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.

Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-

ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben,

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit §§ 340k, 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko,

dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrol-

len und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maß-

nahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, 27. April 2026

AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Katja Hampe Holger Rosenhagen

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
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Bericht des Aufsichtsrates 2025  

 

Im vergangenen Jahr hat der Aufsichtsrat der BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg 

GmbH (BBB) seine Überwachungsfunktion mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen 

und die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse in zwei Sitzungen gefasst. 

In fünf sachlich gerechtfertigten Einzelfällen erfolgten Beschlussfassungen im 

schriftlichen Umlaufverfahren. Die Umsetzung aller Beschlüsse wurde vom Aufsichtsrat 

kontinuierlich nachgehalten. Damit hat er alle ihm nach Gesetz, Satzung und 

Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterlagen im Geschäftsjahr 2025 keinen 

Interessenkonflikten, die Auswirkungen auf die Arbeit des Aufsichtsrates gehabt haben 

könnten.  

 

Der Aufsichtsrat hat im Kalenderjahr zwei ordentliche Sitzungen durchgeführt. 

 

Wesentliche Inhalte der Aufsichtsratssitzungen   

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von einer schwierigen politischen und 

gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland. Bei negativen Konjunkturindikatoren 

zeigte sich ein starker Anstieg im Insolvenzgeschehen von kleinen und mittleren 

Unternehmen und eine rückläufige preisbereinigte Wirtschaftsleistung. 

 

Die Geschäftsführung berichtete in den Sitzungen des Aufsichtsrates über die finanzielle 

Entwicklung, die Ertragslage sowie die strategische Ausrichtung der Bank. Des Weiteren 

wurde über die Unternehmensplanung, das Risiko- und Liquiditätsmanagement und über 

Geschäfte und Ereignisse informiert, die für die Bank von erheblicher Bedeutung waren. 

Die Berichte zur Finanz- und Risikosituation wurden in jeder ordentlichen Sitzung 

behandelt. Ferner wurde der Aufsichtsrat quartalsweise mit den Risikoberichten über 

Geschäftsgang und Risikoentwicklung der Bank informiert.  

 

Es gab keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen bankaufsichtsrechtliche Regelungen, 

insbesondere im Bereich des Risikomanagements oder sonstiger interner oder externer 

Kontrollen.  

 

Der Aufsichtsrat unterstützt alle Schritte der Bank nachdrücklich, die 

Unternehmenskultur auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und damit eine weitere Basis 

für die Herausforderungen der Zukunft zu legen.  
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Die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Proportionalität im Hinblick auf Größe und Komplexität 

des Geschäftes der Bank auf die Einrichtung von Ausschüssen im Sinne der § 25d 

Absätze 7ff. KWG verzichtet. Sämtliche Aufgaben nimmt der Aufsichtsrat als 

Gesamtorgan wahr.  

 

Zur Vorbereitung für die Beschlüsse des Aufsichtsrates in Personalangelegenheiten ist 

ein Personalausschuss eingerichtet. Im zurückliegenden Geschäftsjahr tagte der 

Personalausschuss in zwei Sitzungen mit der Geschäftsführung. Der Personalausschuss 

hat sich zur Personalstrategie der Bank, zum Vergütungssystem und der damit 

einhergehenden Einhaltung der Institutsvergütungsverordnung im Jahr 2025 berichten 

lassen. Darüber hinaus beschäftigte er sich mit der strategischen Nachfolgeplanung in 

der Geschäftsführung. In mehreren Sitzungen wurden die Personalentscheidungen für 

den Aufsichtsrat vorbereitet – insbesondere die Abberufung von Peter Straub als 

Geschäftsführer und die Bestellung von Melanie Bähr als Geschäftsführerin.  

 

Jahres- und Konzernabschlussprüfung, Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften 

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2025 wurden von der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft als Abschlussprüfer geprüft, als mit den gesetzlichen 

Vorschriften in Übereinstimmung stehend befunden und mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer berichtete dem Aufsichtsrat in der 

Sitzung am 20. Mai 2026 über die wesentlichen Prüfungsergebnisse.  

 

Der Aufsichtsrat hat – ebenfalls in der Sitzung am 20. Mai 2026 – über die Ergebnisse der 

Jahresabschlussprüfung beraten. In diesem Zusammenhang hat er vorab Einsicht in 

Jahresabschluss, Jahresbericht, Lagebericht und die Entscheidung der Geschäftsführung 

zur Verwendung des Jahresüberschusses erhalten. Nach seiner Beurteilung sind keine 

Einwendungen gegen den Jahresabschluss oder den Lagebericht zu erheben. Der 

Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung zum 31. Dezember 2025 aufgestellten 

Jahresabschluss. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den von der 

Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss 2025 festzustellen.  

 

Personalien Aufsichtsrat und Geschäftsführung   

Im Berichtsjahr gab es zwei Änderungen im Aufsichtsrat: 

Nils Busch-Petersen, Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V., hat sein Mandat zum 

30. Juni 2025 niedergelegt. Für ihn wurde Phillip Haverkamp, Handelsverband Berlin-

Brandenburg e.V., zum ordentlichen Mitglied in den Aufsichtsrat der BBB bestellt. Zudem 

hat Grit Westermann, BBBank eG, vormals PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, ihr Mandat 

zum 31. August 2025 niedergelegt. Bis zu den Neuwahlen übernimmt ihr Stellvertreter 

Daniel Mohaupt, BBBank eG, das Mandat. 
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Im Berichtsjahr gab es eine Änderung in der Geschäftsführung: 

Peter Straub ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2025 aus der Geschäftsführung 

der BBB ausgeschieden. Melanie Bähr wurde am 1. November 2025 zur Geschäftsführerin 

der BBB bestellt. 

 

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank für ihre 

erfolgreiche Arbeit.  

 

Berlin, 20. Mai 2026  

 

Für den Aufsichtsrat  

Die Vorsitzende  

 

Dr. Caroline Toffel  
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